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Publizierende Stelle 
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Quartierplan Niderfeld - Rechtskraft der 
Verfahrenseinleitung sowie der Revision des 
Einleitungsbeschlusses, Bekanntmachung des 
Inkrafttretens

Betrifft: 8953 Dietikon, 8953 Dietikon  

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:  
Der Stadtrat Dietikon hat am 28.08.2017 gestützt auf § 147 Planungs- und Baugesetz 
des Kantons Zürich (PBG) folgenden Beschluss 1138-2017 gefasst: Das 
Quartierplanverfahren über das Gebiet Niderfeld wird eingeleitet.  

Der Kanton Zürich / Amt für Raumentwicklung hat gestützt auf diesen Beschluss am 23. 
Februar 2018 verfügt, die Verfahrenseinleitung des Quartierplans Niderfeld zu 
genehmigen. 

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 26. April 2018 ist die 
Verfahrenseinleitung des Quartierplans Niderfeld rechtskräftig.  

Das als Quartierplan Niderfeld bezeichnete Gebiet wird wie folgt begrenzt: 

- Im Nordosten: durch die Bau-, Erholungs- und Freihaltezonen (inkl. Anpassungsbereich 
Güterstrasse) 

- Im Osten: durch die Reppisch 

- Im Süden/Südwesten: durch die Überlandstrasse 

- Im Nordwesten: durch die Mutschellenstrasse 

Der Stadtrat Dietikon hat am 28.02.2022 folgenden Beschluss 97-2022 gefasst: Für das 
mit Stadtratsbeschluss 1138-2017 vom 28. August 2017 eingeleitete 
Quartierplanverfahren Niderfeld wird der Quartierplanverfahrenseinleitungsbeschluss 
bezüglich Gebietsbegrenzung revidiert. 

Der Kanton Zürich / Amt für Raumentwicklung hat mit Verfügung 0262 / 22 vom 24. Mai 
2022 verfügt: Die vom Stadtrat Dietikon am 28. Februar 2022 beschlossene Revision des 



Einleitungsbeschlusses und Erweiterung des Beizugsgebietes des Quartierplans Niderfeld 
werden genehmigt. 

Gemäss Rechtskraftbescheinigung vom 28. September 2022 ist die Revision des 
Einleitungsbeschlusses und die Erweiterung des Beizugsgebietes des Quartierplans 
Niderfeld rechtskräftig. 

Das als Quartierplan Niderfeld bezeichnete Gebiet wird gemäss Plan "Revision 
Beizugsgebiet" im Massstab 1:8'000 (mit einem Ausschnitt 1:1'000) vom 9. Dezember 
2021 neu begrenzt. Die Anpassung erfolgt im Norden/Nordosten, Anpassungsbereich 
N5, 660 m2, um die sich das Beizugsgebiet vergrössert. Der ganze Perimeter bleibt im 
Weiteren unverändert. 

Gestützt auf § 150 Planungs- und Baugesetz (PBG) dürfen an den Grundstücken des 
Beizugsgebietes ohne Bewilligung des Stadtrates Dietikon weder tatsächliche noch 
rechtliche Änderungen vorgenommen werden. 
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